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Leverage Ratio und 
Kreditrisikostandard ansatz bei 
steigender Kernkapitalquote 

Nils Helms / Christoph Prause

Im November 2016 veröffentlichte die 

Europäische Kommission einen Vorschlag 

zur verbindlichen Einführung der Levera

ge Ratio, die über die aktuell bestehende 

Lage, die Leverage Ratio lediglich be

rechnen und melden zu müssen, hinaus

geht.1) Weiterhin hat die Europäische 

Zentralbank im November 2017 eine Stel

lungnahme verfasst, in der sie die Vor

schläge der Europäischen Kommission 

zur Leverage Ratio begrüßt.2) Die Kredit

institute können somit von einer verbind

lichen Einführung der Leverage Ratio  

zukünftig ausgehen und sollten dies ex

plizit bei der Kapitalplanung beachten. 

Mit einer verbindlichen Einführung der 

Leverage Ratio wird der risikosensitive 

Kreditrisikostandardansatz um einen risi

koinsensitiven Ansatz ergänzt.3) 

Steuerungsbasis: Leverage Ratio  

und Kreditrisiko standardansatz

Als quantitative Kapitalanforderung ist 

die Leverage Ratio (LR) der Säule I von 

Basel III zugeordnet und ergänzt gleich

zeitig den Kreditrisikostandardansatz 

(KSA) im Rahmen der aufsichtsrechtli

chen Vorgaben zur Kapitalvorhaltung.4) 

Im Folgenden sollen die Wechselwir

kungen zwischen der Leverage Ratio und 

dem Kreditrisikostandardansatz anhand 

zweier repräsentativer Beispielinstitute 

untersucht werden.

Der KSA wird als risikosensitiver Ansatz 

bezeichnet, weil die Forderungen in Ab

hängigkeit vom Schuldner in unter

schiedliche Risikopositionsklassen einge

ordnet werden. Hinter den jeweiligen Ri

sikopositionsklassen finden sich dann 

teils bonitätsabhängig, teils bonitätsun

abhängig unterschiedliche Risikogewich

te.5) Zur Bestimmung des risikogewichte

ten Positionswertes werden also die  

unterschiedlichen Aktivpositionen einer 

Bank einer Risikopositionsklasse zuge

ordnet. Darauf aufbauend erfolgt die Ri

sikogewichtung der Position mit dem  

CapitalRequirementsRegulation(CRR)  

Gewichtungsfaktor: 

Risikogewichteter Positionswert = 

CRR  Risikogewicht × Positionswert

Neben den bilanziellen Positionen wer

den im KSA weiterhin außerbilanzielle 

Positionen über einen Kreditkonversati

onsfaktor bei der risikosensitiven Eigen

kapitalunterlegung berücksichtigt. 

Wurden die einzelnen risikogewichteten 

Positionswerte der Forderungen für das 

Kreditinstitut ermittelt, ist dieser risiko

gewichtete Positionswert mit Eigenmit

teln zu unterlegen. Die Eigenmittel wer

den in Art. 25 ff. der CRR definiert und 

setzen sich aus dem harten Kernkapital, 

dem zusätzlichen Kernkapital sowie dem 

Ergänzungskapital zusammen.6) Die Kapi

talanforderung einer Aktivposition er

gibt sich aus der Multiplikation der durch 

die Bank zu erfüllenden Kapitalquote mit 

dem risikogewichteten Positionswert. 

Kapitalanforderung der Forderung = 

Kapitalquote ×  

risikogewichteter Positionswert

Der KSA differenziert zwischen einer har

ten Kernkapitalquote, einer Kernkapital

quote und einer Gesamtkapitalquote. Bei 

der harten Kernkapitalquote beschreibt 

das harte Kernkapital die Kapitalmessgrö

ße, bei der Kernkapitalquote das harte 

sowie das zusätzliche Kernkapital und bei 

der Gesamtkapitalquote ergibt sich das 

Kapital aus der Summe von hartem, zu

sätzlichem Kern und Ergänzungskapital.7) 

Erweiterung der Kapitalunter legung  

um einen risikoinsensitiven Ansatz

Für das Jahr 2018 beträgt die Mindestei

genmittelanforderung, die sich aus einer 

Umstellung der Gesamtkapitalquote er

gibt, gemäß KSA 9,875 Prozent multipli

ziert mit dem risikogewichteten Positi

onswert. Diese Kapitalquote setzt sich 

aus 4,5 Prozent hartem Kernkapital, 1,5 

Prozent zusätzlichem Kernkapital, 2,0 

Prozent Ergänzungskapital und einem 

1,875 prozentigen Kapitalerhaltungspuf

fer, der aus hartem Kernkapital zu beste

hen hat, zusammen. Die Mindesteigen

mittelanforderung in Höhe von 9,875 

Prozent setzt sich somit aus 6,375 Pro

zent hartem Kernkapital und 3,500 Pro

zent weiteren Eigenmitteln zusammen. 

Dabei wird unterstellt, dass der von der 

BaFin festgelegte antizyklische Puffer, 

der ebenfalls aus hartem Kernkapital be

stehen muss, im Jahr 2018 weiterhin in 

Deutschland 0 Prozent beträgt.8)

Die LR erweitert die Kapitalunterlegungs

anforderung von Aktivpositionen eines 

Kreditinstituts um einen risikoinsensitiven 

Ansatz, wobei diese Kennzahl auf die Be

grenzung der Verschuldung und damit 

des Fremdkapitals abzielt. Die Idee hinter 

der Einführung einer solchen LR ist es, 

möglichen Fehlern der risikobasierten Ka

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                 Fritz Knapp Verlag GmbH



457 · Kreditwesen 9 / 2018  23

Leverage Ratio und 
Kreditrisikostandard ansatz bei 
steigender Kernkapitalquote 

pitalunterlegung entgegenzuwirken und 

den Kreditinstituten unabhängig von de

ren Risiko ein Mindestmaß an vorzuhal

tendem Eigenkapital vorzuschreiben.9) 

Die LR berechnet sich, indem die Kapital

messgröße in Relation zur Gesamtrisiko

positionsmessgröße gesetzt wird, wobei 

dieser Quotient den Wert von 3 Prozent 

nicht unterschreiten darf:10) 

Leverage Ratio =

Kapitalmessgröße 

Gesamtrisikopositionsmessgröße

>_ 3%

Der Zähler, die Kapitalmessgröße, ent

spricht dem Kernkapital des Kreditinsti

tuts und setzt sich im Wesentlichen aus 

ausgegebenen Stammaktien, Aktien

agien, einbehaltenen Gewinnen, kumu

lierten sonstigen dem Gesamtergebnis 

zurechenbaren Erträgen sowie sonstigen 

offengelegten Rücklagen zusammen.11) 

Der Nenner, die Gesamtrisikopositions

messgröße, besteht aus bilanziellen 

Aktiv posten sowie außerbilanziellen Ge

schäften.12) Gemäß der oben aufge

führten Gleichung wird deutlich, dass ein 

Kredit institut mit einem hohen Verschul

dungsgrad und somit nur einem geringen 

Anteil von Kernkapital am Gesamtkapital 

eine niedrige LR besitzt und umgekehrt 

ein Kreditinstitut mit einer geringen Ver

schuldung eine hohe LR aufweist.

Wechselwirkungen zwischen LR und KSA

  

Wie aus den obigen Ausführungen her

vorgeht, besteht der wesentliche Unter

schied zwischen dem KSA und der LR in 

der Risikogewichtung und des zur Risiko

deckung heranziehbaren Kapitals. Wäh

rend im Rahmen des KSA eine Risiko

gewichtung erfolgt und die gesamten  

Eigenmittel zur Risikounterlegung heran

gezogen werden dürfen, findet bei der 

LR keine Risikogewichtung statt und zur 

Risikounterlegung ist nur der Rückgriff 

auf das Kernkapital zulässig. Um hinsicht

lich der Kapitalmessgröße zwischen der 

LR und dem KSA direkt vergleichen zu 

können, sollen im Folgenden die zuei

nander passenden regulatorischen Min

destquoten miteinander verglichen wer

den. Die gemeinsame Basis zwischen den 

beiden Ansätzen stellt somit das Kernka

pital dar. Darüber hinaus werden außer

bilanzielle Geschäfte im Folgenden nicht 

weiter betrachtet.

Im Rahmen der nachfolgenden Analyse 

sollen die Wechselwirkungen zwischen 

der LR, die die Vorhaltung von Kernkapi

tal in Höhe von 3 Prozent gegenüber der 

Bilanzsumme fordert, und dem KSA, der 

bezogen auf die risikoadjustierten Aktiva 

eine Kernkapitalanforderung von min

des tens 7,875 Prozent für das Jahr 2018 

verlangt, analysiert werden. Mit der Ge

genüberstellung von KSA und LR soll die 

Frage beantwortet werden, bei welcher 

Bilanzstruktur einer der beiden Ansätze 

die strengere regulatorische Vorschrift 

für das Kreditinstitut darstellt. 

Risikogewicht der Aktiva  

als kritischer Schwellenwert

Ausgehend von den im vorherigen Ab

schnitt vorgestellten Berechnungssyste

matiken der beiden Ansätze ist für die Er

mittlung der LR das Kernkapital ins Ver

hältnis zum Bilanzvolumen zu setzen, wo

hingegen beim KSA das Kernkapital in 

Relation zu den risikogewichteten Aktiva 

die Kernkapitalquote gemäß KSA ergibt. 

Die beiden Bewertungsgleichungen sind 

nachfolgend noch einmal dargestellt:

Leverage Ratio =

Kernkapital

 Bilanzsumme 
>_ 3%

 

versus

Kernkapitalquote gemäß KSA =

Kernkapital

risikogewichteter Positionswert

=

Kernkapital

 durchschnittliches 
>_ 7,875%

Risikogewicht × Bilanzsumme

Auf Basis dieser beiden Gleichungen lässt 

sich ein Risikogewicht der Aktiva bestim

men, das als kritischer Schwellenwert ver

standen werden kann. Entspricht das 

durchschnittliche Risikogewicht eines Kre

ditinstituts genau dem kritischen Schwel

lenwert, fordern beide Ansätze die glei

che Kernkapitalvorhaltung. Weicht das 

durchschnittliche Risikogewicht vom kri

tischen Schwellenwert ab, dominiert ei

ner der beiden Ansätze bezüglich des 

vorzuhaltenden Kernkapitals. Dieser kri

tische Schwellenwert folgt aus der Über

legung, dass sich LR und KSA in der her

geleiteten Form nur durch das in den KSA 

eingehende durchschnittliche Risikoge

wicht und die zu erfüllende Mindestquo
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Im Dezember vergangenen Jahres hat der Baseler 
Ausschuss für Bankenaufsicht entschieden, ab 
2018 die Leverage Ratio mit einer vorläufigen 
Zielquote von 3,0  Prozent als verbindliche Min
destanforderung zu implementieren. Die Autoren 
untersuchen das Zusammenspiel von Leverage 
Ratio und Kreditrisikostandardansatz. Nach einer 
kurzen Vorstellung der beiden aufsichtsrechtli
chen Konzepte analysieren sie diese in ihrem Zu
sammenwirken zunächst unter Annahme der Ka
pitalquoten für das aktuelle Jahr 2018, um ab
schließend eine allgemeine Beziehung zwischen 
der Entwicklung der Kernkapitalquote und dem 
kritischen Risikogewicht herzustellen. Ihre Bot
schaft: Bei Einführung der Leverage Ratio müssen 
alle Kreditinstitute mit einem durchschnittlichen 
Risikogewicht unterhalb eines Schwellenwertes 
von gut 38,10 Prozent Kernkapital zusätzlich auf
bauen, die anderen haben keinen Anpassungsbe
darf. (Red.)

Dr. Nils Helms

Christoph Prause

Fo
to

: 
N

. 
H

e
lm

s
Fo

to
: 
C

h
. 
P

ra
u

se

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                 Fritz Knapp Verlag GmbH



24  9 / 2018 Kreditwesen · 458

te unterscheiden. Wird der Quotient aus 

der Mindestanforderung der LR und des 

KSA gebildet, ergibt sich ein durchschnitt

liches Risikogewicht in Höhe von 38,10 

Prozent der Aktiva (3 Prozent / 7,875 Pro

zent; Abbildung 1).

Werden diese 38,10 Prozent mit der Min

destanforderung an Kernkapital gemäß 

KSA in Höhe von 7,875 Prozent multipli

ziert, stellt sich die Mindestanforderung 

der LR in Höhe von 3 Prozent ein. Unter

halb eines Werts von durchschnittlich 

38,10 Prozent Risikogewicht der Aktiva 

determiniert die LR die Höhe des vorzu

haltenden Kernkapitals der Bank. Wenn 

das durchschnittliche Risikogewicht der 

Bankaktiva oberhalb von 38,10 Prozent 

liegt, ist der KSA der bestimmende An

satz für das Kreditinstitut. 

Wirkungen von KSA und LR  

bezüglich des Kernkapitals

Die Wirkungen von KSA und LR bezüg

lich des vorzuhaltenden Kernkapitals  

sollen nachfolgend an zwei Beispielen 

verdeutlicht werden, wobei die Univer

salbank die folgende Bilanzstruktur be

sitzt (Abbildung 2).

Wird aus den individuellen Risikogewich

ten in Abbildung 2 das mit dem Positi

onsvolumen gewichtete durchschnitt

liche Risikogewicht der Universalbank 

bestimmt, ergibt sich ein Wert in Höhe 

von 50,04 Prozent.13) 

Bei der zweiten Bank, einer Spezialbank, 

ergibt sich eine andere Zusammensetzung 

der Bilanzstruktur, wobei sich dies vor al

lem auf der Aktivseite zeigt (Abbildung 3). 

Das durchschnittliche Risikogewicht der 

Spezialbank beträgt 31,35 Prozent.14) Um 

das vorzuhaltende Kernkapital für die 

beiden betrachteten Kreditinstitute ge

mäß des KSA zu ermitteln, müssen die ri

sikogewichteten Aktiva mit der Kernkapi

talanforderung multipliziert werden. Das 

vorzuhaltende Kernkapital gemäß der LR 

folgt aus der Multiplikation der Bilanz

summe (Gesamtrisikopositionsgröße) mit 

der vorgegebenen LR in Höhe von 3 Pro

zent. Die Abbildung 4 fasst zusammen, 

wie viel Kernkapital von der Universal

bank und der Spezialbank je nach zu

grundeliegendem Ansatz vorzuhalten ist.

Die Berechnung zeigt, dass sich gemäß 

KSA für die Universalbank eine Unterle

gungsanforderung mit Kernkapital in 

Höhe von 49,26 Geldeinheiten (GE) und 

für die LR in Höhe von 37,50 GE ergibt. 

Bei der Universalbank determiniert der 

KSA die Kernkapitalanforderung und do

miniert somit die aus der LR resultierende 

Anforderung. Die Kernkapitalanforde

rung der Spezialbank beträgt zur Erfül

lung des KSA 41,16 GE und zur Einhal

tung der LR 50,01 GE. Bei Betrachtung 

der Spezialbank wird deutlich, dass die LR 

als risikoinsensitive Kapitalmessgröße die 

determinierende Anforderung darstellt, 

wobei die Spezialbank durch Einführung 

der LR zusätzliches Kernkapital in Höhe 

von 8,85 GE (ohne LR: 41,16 GE und nach 

Einführung der LR: 50,01 GE) vorhalten 

muss, was einer Erhöhung des Kernkapi

tals um rund 22 Prozent entspricht.

FrontstopWirkung  

versus BackstopWirkung

Das Beispiel verdeutlicht, dass sich die 

Kapitalunterlegungsanforderungen ge

mäß LR und KSA deutlich unterscheiden 

können. Die Geschäftsaktivitäten und 

Wachstumsmöglichkeiten der Spezial

bank werden begrenzt, da die Auswei

tung der Bankbilanz nicht ohne eine An

passung der Kernkapitalbasis möglich ist. 

Sie besitzt alternativ die Handlungsopti

on, das vorhandene Kernkapital von 

50,01 GE gemäß KSA in risikoreichere Ge

schäfte zu allokieren und das Risikoge

wicht bis zum kritischen Schwellenwert 

in Höhe von 47,06 Prozent zu steigern. 

Quelle: N. Helms/Ch. Prause

Abbildung 1: Darstellung des kritischen Schwellenwerts

Leverage  
RatioAnforderungen 3%

Kritischer Schwellenwert 
(Durchschnittliches  
RWAGewicht) 38,10%

RWA-Unterlegungspflicht 7,875%

Quelle: N. Helms/Ch. Prause GE = Geldeinheiten

Abbildung 2: Bilanzstruktur der Universalbank

Aktiva Risikogewicht
(in Prozent)

GE Passiva GE

Unternehmenskredite 50 400 Kernkapital 39,88

Privatkredite 75 170 Langfristiges Fremdkapital 605,06

Langfristige Privatkredite 35 280 Kurzfristiges Fremdkapital 605,06

DepotAGeschäft 50 400

Bilanzsumme 1 250 Bilanzsumme 1 250

Quelle: N. Helms/Ch. Prause GE = Geldeinheiten

Abbildung 3: Bilanzstruktur der Spezialbank

Aktiva Risikogewicht
(in Prozent)

GE Passiva GE

Unternehmenskredite 50 90 Kernkapital 50,01

Privatkredite 75 70 Langfristiges Fremdkapital 808,51

Langfristige Privatkredite 35 745 Kurzfristiges Fremdkapital 808,48

DepotAGeschäft 
(langfristig) 20 722

DepotAGeschäft 
(kurzfristig)

 
50 40

Bilanzsumme 1 667 Bilanzsumme 1 667
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Aus der bisherigen Analyse wird deutlich, 

dass die LR bei der Spezialbank eine so

genannte FrontstopWirkung entfaltet.15) 

Der KSA wirkt in diesem Fall als Backstop, 

im Sinne einer Eigenkapitaluntergren

ze.16) Die Eigenkapitaluntergrenze ent

steht aus dem Umstand, dass die Bank 

ohne die Einführung der LR mindestens 

die Anforderungen aus dem KSA zu er

füllen hätte, um den aufsichtsrechtlichen 

Mindestanforderungen angemessen Rech

 nung zu tragen. 

Die Kernkapitalunterlegungsanforderun

gen der Universalbank werden durch den 

KSA begrenzt, da eine Ausweitung der 

Aktivgeschäfte nicht ohne die Anpassung 

des harten Kernkapitals, eine Anpassung 

der Aktivstruktur und damit verbunden 

der durchschnittlichen Risikogewichte 

oder einer Kombination aus beiden 

Handlungsoptionen erfolgen kann. 

In diesem Beispiel wirkt der KSA als ein 

Frontstop, da dieser das vorzuhaltende 

Kernkapital bestimmt, wohingegen die 

LR lediglich eine BackstopWirkung be

sitzt. Bei Gegenüberstellung der LR und 

des KSA ist ersichtlich, dass sich somit ein 

künftig zu beachtender Eigenkapitalkor

ridor bildet, den die Banken bei Planung 

der Geschäftsstruktur berücksichtigen 

sollten. Der Eigenkapitalkorridor ver

deutlicht den Abstand zwischen der Un

tergrenze sowie der Obergrenze der 

Kernkapitalanforderung.

Auf Gesamtbankebene ist das Zusam

menwirken beider Ansätze zu beachten. 

Der sich ergebende Eigenkapitalkorridor 

zwischen Backstop und FrontstopAnfor

derung (für die Universalbank zwischen 

37,50 GE und 49,26 GE und für die Spezi

albank zwischen 41,16 GE und 50,01 GE) 

verdeutlicht, welcher Unterlegungsan

satz den Engpass bildet. Die Spannweite 

des Korridors ergibt sich dabei durch die 

durchschnittlichen Risikogewichte beider 

Banken. Während das durchschnittliche 

Risikogewicht der Universalbank mit zir

ka 50 Prozent weiter vom kritischen 

Schwellenwert von 38,10 Prozent ent

fernt liegt, ist das Risikogewicht der Spe

zialbank mit zirka 30 Prozent näher am 

Schwellenwert. Daraus folgt der breitere 

Eigenkapitalkorridor der Universalbank 

sowie der schmalere Eigenkapitalkorri

dor der Spezialbank.

Die Banken, deren durchschnittliches Ri

sikogewicht unterhalb des kritischen 

Schwellenwertes liegt (im Beispiel die 

Spezialbank), sehen sich bei verbindlicher 

Einführung der LR erhöhten Kernkapi

talanforderungen ausgesetzt, sodass die 

Frage zu stellen ist, ob die Kapitalalloka

tion weiterhin in risikoärmere Geschäfte 

stattfinden wird.17)

Kernkapital auf Portfolioebene

Im Folgenden sollen die LR und der KSA 

bezüglich des vorzuhaltenden Kernkapi

tals auf Portfolioebene, also sortiert nach 

der Bilanzstruktur, miteinander vergli

chen werden. Während sich das vorzu

haltende Kernkapital gemäß LR aus der 

Multiplikation des Portfoliovolumens 

und der Anforderung der LR in Höhe von 

3 Prozent errechnen lässt, ergibt sich das 

harte Kernkapital auf Basis des KSA, in

dem das Portfoliovolumen mit dem je

weiligen Risikogewicht sowie der Kern

kapitalanforderung von 7,875 Prozent 

multipliziert wird. 

So ergibt sich beispielsweise für das Port

folio der langfristigen Privatkredite der 

Universalbank die Kernkapitalanforde

rung anhand des KSA, indem das Volu

men von 280 GE mit dem Risikogewicht 

in Höhe von 35 Prozent sowie der 7,875 

prozentigen Kernkapitalforderung multi

pliziert wird. Dividiert man die sich so er

gebenden 7,72 GE durch das Portfoliovo

lumen von 280 GE, ergibt sich eine direkt 

mit der LR vergleichbare Quote für das 

Portfolio in Höhe von 2,76 Prozent. 

Für das Portfolio langfristige Privatkre

dite stellt die LR somit die dominierende 

Kapitalanforderung (3 Prozent > 2,23 

Prozent) dar. Alternativ kann natürlich 

auch das Risikogewicht in Höhe von 

35 Prozent mit der harten Kernkapital

quote gemäß KSA in Höhe von 7,875 Pro

zent multipliziert werden, um die Quote 

von 2,76 Prozent zu erhalten.

Die Gegenüberstellung der einzelnen 

Portfolios der beiden betrachteten Ban

ken in Tabelle 5 verdeutlicht noch ein

mal, in welchen Fällen der KSA und in 

Quelle: N. Helms/Ch. Prause GE = Geldeinheiten

Abbildung 4: Vorzuhaltendes hartes Kernkapital der Universal und  

der Spezialbank gemäß KSA und LR

Vorzuhaltendes 
Kernkapital

KSA LR

Universalbank 7,875% × (1 250 × 50,04%) = 49,26 GE 3% × 1 250 = 37,50 GE

Spezialbank 7,875% × (1 667 × 31,35%) = 41,16 GE 3% × 1 667 = 50,01 GE

Quelle: N. Helms/Ch. Prause KKQ = Kernkapitalquote

Abbildung 5: Gegenüberstellung der Eigenkapitalanforderungen

Universalbank 
(KSA-Mindestanforderung)

Volumen KKQ KSA (LR)  
(in Prozent)

Risikogewicht 
in Prozent

Spezialbank 
(LR-Mindestanforderung)

Volumen KKQ LR (KSA)

Unternehmenskredite 400 3,94 (3) 50,00 Unternehmenskredite 90 3% (3,94%)

Privatkredite 170 5,91 (3) 75,00 Privatkredite 70 3% (5,91%)

Langfristige Privatkredite 280 2,76 (3) 35,00 Langfristige Privatkredite 745 3% (2,76%)

DepotAGeschäft 400 3,94 (3) 50,00 DepotAGeschäft (kurzfristig) 40 3% (3,94%)

20,00 DepotAGeschäft (langfristig) 722 3% (1,58%)

Summe 1 250 3,94 (49,26 GE) Summe 1 667 3% (50,01 GE)
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welchen die LR das vorzuhaltende Kern

kapital auf Portfolioebene determiniert.

Abschließend soll analysiert werden, was 

sich ändern würde, wenn die Kernkapital

quote gemäß KSA noch höher wäre, was 

im Rahmen der aktuellen Diskussion über 

mögliche zusätzliche Kapitalpuffer, SREP  

Zuschläge und einer Überarbeitung des 

KSA als durchaus realistisch erscheint. Die 

Abbildung 6 verdeutlicht, dass der Schwel

lenwert, ab dem der KSA den determinie

renden Ansatz für das vorzuhaltende Kern

kapital darstellt, weiter sinken würde. 

Auswirkungen einer  

höheren Kernkapitalquote

Der Verlauf des kritischen Schwellenwerts 

in Abhängigkeit von der Kernkapitalquo

te gemäß KSA wird für einen Wertebe

reich von 6 Prozent Kernkapitalquote bis 

20 Prozent Kernkapitalquote anhand von 

Abbildung 1 verdeutlicht. Bei einer Kern

kapitalquote von 20 Prozent würde das 

kritische Risikogewicht auf 15 Prozent 

sinken. In diesem Szenario würde die LR 

nur für jene Kreditinstitute eine Front

stopWirkung besitzen, die ein durch

schnittliches Risikogewicht von unter 15 

Prozent besitzen. Je höher also die Kern

kapitalquote gemäß KSA wird, umso un

wahrscheinlicher ist es, dass die LR eine 

FrontstopWirkung entfaltet.

Zusammenfassend konnte durch die Ana

lyse gezeigt werden, dass die verbind

liche Einführung der LR im Jahr 2018 

dazu führen würde, dass alle Kreditinsti

tute mit einem durchschnittlichen Risiko

gewicht unterhalb des Schwellenwertes 

von 38,10 Prozent Kernkapital zusätzlich 

aufbauen müssten. Bei Kreditinstituten 

wie der Universalbank, deren durch

schnittliches Risikogewicht oberhalb von 

38,10 Prozent liegt, ergibt sich hingegen 

kein Anpassungsbedarf aus einer ver

bindlichen Einführung der LR. Weiterhin 

konnte verdeutlicht werden, dass mit zu

nehmenden Mindestanforderungen an 

die Höhe der Kernkapitalquote gemäß 

KSA das kritische Risikogewicht immer 

stärker zurückgeht und die Wahrschein

lichkeit, dass die LR die bestimmende 

Größe für die im Kreditinstitut vorzuhal

tende Menge von Kernkapital ist, ab

nimmt. 
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8) Siehe § 10 d Abs. 1 KWG. 
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10) Vgl. Fischer (2014), S. 3; Europäische Union 
(2013), Art. 429.
11) Vgl. Europäische Union (2016); Europäische Uni
on (2013), Art. 429.
12) Vgl. ebenda.
13) Die Risikogewichtung erfolgte anhand der 
CRRRisikogewichte aus den Art. 122 ff. CRR, bei de
nen kurzfristige und langfristige Unternehmenskre
dite sowie das kurzfristige und langfristige De
potAGeschäft (Bonitätsstufe 2) mit 50 Prozent, 
kurzfristige Privatkredite und RetailGeschäfte mit 
75 Prozent und langfristige Privatkredite (vollstän
dig durch Immobilien besichert) mit 35 Prozent ge
wichtet werden. 
14) Bei den langfristigen DepotAGeschäften der 
Spezialbank handelt es sich um gedeckte Schuldver
schreibungen, welche gem. Art. 129 CRR mit 20 Pro
zent zu gewichten sind. 
15) Vgl. HartmannWendels (2016), S. 3; Basel Com
mittee on Banking Supervision (2014), S. 5. 
16) Vgl. ebenda. 
17) Vgl. HartmannWendels (2016), S. II.
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